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- di© Angehörigen der Uniersuohungshaftaristalt aus Gründen 
der Geheimhaltung und Konspiration in, Unkenntnis des Er- 
mittlungsvorganges zunächst alle aufgefundenen Gegen
stände und Aufzeichnungen als potentielle Beweismittel 
lrn strafprozessualen Sinn© betrachten müssen;

- aufgefundene Gegenständ© und Aufzeichnungen auch in 
politisch-operativer ©der gegebenenfalls disziplina
rischer Hinsicht Beweismitteleharakter tragen können, 
und weil

- angesichts der hetzerischen Angriff© felndlioher Kräfte, 
insbesondere der Zentren der politisch-ideologischen 
Diversion, bestimmte Gegenständ© und AufZeichnungen In
haftierter in politischer Hinsioht beweisenden Charakter

Auch der Kriminalist am Tatort sichert alle kriminalisti
schen Spuren mit gleiohor Sorgfalt. Erst im Verlauf der 
weiteren Untersuchung der Straftat stellt sich eindeutig 
heraus, welchen Beweiswert si© besitzen. Oftmals erweist 
sich, daß eine gesicherte Spur keinen Zusammenhang mit der 
strafbaren Handlung aufweist oder ihr Beweiswert im Straf
verfahren gering ist. Trotzdem ist auch dann ein Erkennt- 
niszuwacha vorhanden.

|---"Alle aufgefundenen Gegenstände und Aufzeichnungen sind 
deshalb ira UntersuchungshaftVollzug des MfS wie Beweis
mittel zu behandeln, nach kriminalistischen Gesichtspunkten

/ zu sichern und beweiskräftig zu dokumentieren.

Hoben auf gef undenen Gegenständen und Auf zeichnunget3 können 
folgende Besonderheiten eine Rolle spielen., auf die nach
folgend nicht näher eingegangen wird;

- die Zeugenaussage eines Angehörigen der Untcrsuchungs- 
haftanstalt zum Verhalten oder zu Aussagen eines Ver— 
hafteten (Beweismittel gern. § 2k Abs, 1 Ziff. 1 StPO


